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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
69        Umweltamt

Beteiligt:

Betreff:
1.Planänderung Planfeststellungsverfahren 380-kV-Höchstspannungsfreileitung der 
Fa. Amprion GmbH, Abschnitt Kruckel - Garenfeld

Beratungsfolge:
02.11.2016 Landschaftsbeirat
09.11.2016 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität

Beschlussfassung:
Landschaftsbeirat

Beschlussvorschlag:
Der Landschaftsbeirat stimmt der 1.Planänderung des Planfeststellungsverfahrens 
der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung der Fa. Amprion GmbH, Abschnitt Kruckel 
– Garenfeld, zu.
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Kurzfassung

Die Fa. Amprion GmbH beantragt die 1. Planänderung für kleinräumige Änderungen 
des Trassenverlaufs in Folge des Wegfalls zweier Masten (29 und 36) und der Ände-
rung einiger Maststandorte (27 bis 40) und der Mastart der 380-kV-Höchstspan-
nungsfreileitung Kruckel-Dauersberg, Bl. 4319. Die Änderungen betreffen nur das 
Hagener Stadtgebiet. Seitens der Bezirksregierung wird eine Offenlage in der Zeit 
vom 18.10. bis zum 14.11.2016 durchgeführt. Die Stadt Hagen ist als Träger öffentli-
cher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme beteiligt. Aufgrund der neuen und 
geänderten Betroffenheit von Flächen im Naturschutzgebiet 1.1.2.2 „Uhlenbruch“ 
erfolgt eine Beteiligung des Landschaftsbeirates. Die Antragstellerin wird die Planän-
derung in der Sitzung des Landschaftsbeirates am 02.11.2016 detaillierter vorstellen. 
Unter der Drucksachennummer 0754/2015 ist die Stellungnahme der Stadt Hagen 
zum Planfeststellungsverfahren 380 kV-Höchstspannungsleitung der Amprion, 1. Ab-
schnitt DO Kruckel bis HA Garenfeld beraten worden.  

Begründung

Nach Auswertung der im Verfahren eingebrachten Einwendungen und Stellungnah-
men beantragt die Fa. Amprion Änderungen der 380-kV-Verbindung, Abschnitt Kru-
ckel - Garenfeld. Die 1. Planänderung umfasst mehrere einzelne Plananpassungen 
zwischen Mast 27 bis Mast 40 auf Hagener Stadtgebiet. Von den Änderungen ist 
auch das Naturschutzgebiet 1.1.2.2 „Uhlenbruch“ betroffen. Der Übersichtsplan ist, 
auszugsweise für den Hagener Bereich, im Anhang (Anlage 1) beigefügt. Die kom-
pletten Antragsunterlagen sind während der Zeit der Offenlage im Internet unter 
www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/g/genehmigung_hochspannungsfreileitungen 
einsehbar.

Der Mast 29, geplant in der Kleingartenanlage, südlich des Naturschutzgebietes 
1.1.2.2 „Uhlenbruch“, soll entfallen. Der Mast 28 soll auf der ehemaligen Fläche des 
CargoBeamers um ca. 85 Meter nach Nordosten verschoben werden, der Mast soll 
um ca. 9 m auf 65 m erhöht werden. Die Linienführung von Mast 28 bis Mast 30 soll 
durch den Wegfall des Mastes 29 mit Überspannung des Waldes im Naturschutzge-
biet 1.1.2.2 „Uhlenbruch“ entsprechend geändert werden. Der Mast 30 im Natur-
schutzgebiet 1.1.2.2 „Uhlenbruch“ soll um 2,5 m erhöht und gedreht werden und er-
hält ein Zwillingsbohrfundament. Der Mast 31 im Naturschutzgebiet soll etwas ge-
dreht werden, die Masthöhe reduziert sich auf 68 m.

Durch die Verschiebung des Mastes 28 und des Entfalls des Mastes 29 vergrößert 
sich der Abstand zwischen Mast 28 und 30, wodurch die Masten zu erhöhen sind. 
Durch Änderung des Mastart (anstatt einer Erdseilspitze nun zwei Erdseilhörner) und 
der geänderten Leitungskreuzung mit der DB-Leitung kann die Erhöhung auf ein 
technisches Minimum reduziert werden.  

Die Lage des Schutzstreifens verschiebt sich, auch kommt es aufgrund der Verlän-
gerung der Mastabstände hier zu einer Vergrößerung. Der Wegfall des Mastes 29 
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führt dazu, dass die Leitung erst ab Mast 30 parallel zur vorhandenen DB-Freileitung 
verläuft. Der Überlappungsbereich der Schutzstreifenflächen verringert sich dadurch 
und die Schutzstreifenbreite muss auf durchgehend 57 m angepasst werden. 

Durch den Entfall von Mast 29 und des Provisoriums für die geplante Kreuzung mit 
der DB-Leitung erfolgt eine Reduzierung des Eingriffes dort. Mit dem Rückbau der Bl. 
2319 (Mast 0001 bis Mast 0004) ohne den ursprünglich geplanten Ersatzneubau des 
Masten 29 entfällt hier der Schutzstreifen, wodurch die Entwicklung des Waldes hier 
ungestört möglich sein kann.  

Aufgrund der Mastverschiebung ändert sich der Kreuzungspunkt mit der 110-kV-Frei-
leitung der DB wird ein ca. 550 m langes Provisorium 2 x 110- kV–Kabel erforderlich. 
Zum Einsatz kommen auf dem Erdboden verlegte Baueinsatzkabel, die durch mobile 
Bauzäune gesichert werden. Das Provisorium verläuft im Schutzstreifen der DB-Lei-
tung im Naturschutzgebiet 1.1.2.2 „Uhlenbruch“. Die ehemals beantragten Provisori-
en entfallen.

Die Zufahrt zu Mast 30 muss geändert werden, sie soll nun vom Mast 31 im Natur-
schutzgebiet 1.1.2.2 „Uhlenbruch“ innerhalb des Schutzstreifens verlaufen. Während 
der Bauzeit soll hier der Röhrichtbestand, der als gesetzlich geschütztes Biotop GB-
4510-0015 geschützt ist, auch teilweise in Anspruch genommen werden.

Die Masten 32, 34, 34, 37 liegen nicht in Schutzgebieten. Es sind hier Änderungen 
des Standortes, der Mastart und der Masthöhe beantragt. Mast 36 entfällt.

Der Mast 38 auf dem Acker im Landschaftsschutzgebiet 1.2.2. „Lennhofsweide“ soll 
um 9 m nach Westen verschoben und um 4 m erniedrigt werden. Hierdurch soll eine 
bessere Bewirtschaftung des Ackers gewährleistet werden können. Die Höhe des 
Mastes 39 im Landschaftsschutzgebiet soll ebenfalls um 6 m verringert werden. Die 
Höhe des Mastes 40 im Landschaftsschutzgebiet 1.2.2.3 „Garenfelder Wald“ soll um 
6 m auf 61,5 reduziert werden. 

Es ist eine Umweltfachliche Stellungnahme zu den Antragsunterlagen beigefügt wor-
den. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass keine neuen artenschutzrechtli-
chen Konflikte entstehen werden. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz und 
zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte bleiben weiterhin bestehen. Durch 
die Planänderung kommt es nach jetziger Eingriffsbewertung zu einem zusätzlichen 
Bedarf von 11.404 Ökologischen Werteinheiten. Der Mehrbedarf entsteht hauptsäch-
lich durch die Inanspruchnahme temporärer Gehölzflächen während der Baumaß-
nahme. 

Positiv wird die Planänderung auf die Auswirkungen auf das Landschaftsbild bewer-
tet. Im näheren Umfeld der Masten 27 bis 40 wird sich der Flächenanteil mit einer nur 
„sehr geringen Zusatzbelastung“ vergrößern. In den entfernt liegenden Bereichen mit 
Blickbeziehung auf den Trassenabschnitt ändert sich die Gesamteindrucksstärke 
aller Masten der 380-kV-Freileitung mit sehr geringer Zusatzbelastung nicht signifi-
kant. Die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung erstellte Sichtbarkeits-
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analyse behält daher ihre Gültigkeit. Die Kompensationsmaßnahmen werden wie 
vorgesehen in Garenfeld umgesetzt. 

Die Planänderung verstößt weiterhin gegen die in der Drucksachennummer 
0754/2015, Stellungnahme der unteren Landschaftsbehörde, aufgelisteten Verbot-
statbestände des Landschaftsplanes Hagen für die Arbeiten im Naturschutzgebiet 
1.1.2.2 „Uhlenbruch“ und Landschaftsschutzgebiet 1.2.2.2 „Lennhofsweide“. Die In-
halte der Stellungnahme der unteren Landschaftsbehörde bleiben weiterhin beste-
hen. Neu hinzukommen würde die temporäre Inanspruchnahme des geschützten 
Biotopes GB-4510-0015 sowie die geänderte Zufahrt zu Mast 30. Aufgrund der Kon-
zentrationswirkung des Planfeststellungsverfahrens liegt die Zuständigkeit für die 
Genehmigung bei der Bezirksregierung Arnsberg. Eine eigenständige landschafts-
rechtliche Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes wird nicht erteilt.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.
Thomas Huyeng



Drucksachennummer:
0947/2016

Seite 5 Datum:
21.10.2016

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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